
Die Verwendung von offenem Feuer und Licht oder besonders feuergefährlichen Stoffen, 
Mineralölen, Spiritus, verflüssigten oder verdichteten Gasen ist unzulässig. Das Abbrennen 
von Feuerwerk jeder Art ist in den Räumen nicht gestattet. Die Abgabe, das Bereitstellen 
oder Mitführen von Luftballonen, die mit feuergefährlichen Gasen gefüllt sind, ist ebenfalls 
nicht zulässig. 

 
            

Antrag zur Abhaltung einer Veranstaltung im  

Bürgerhaus Oberstenfeld   
Datum der Veranstaltung 

 

 

Beginn der Veranstaltung 

 

 

Art der Veranstaltung  
 

Aufbau = 

Termin und Anzahl der Stunden 

 
 

 

Teilnehmerzahl (Besucherzahl) 

 
 

Veranstalter  

(Name, Anschrift des Verantwortlichen) 

 
 

 

Telefon-Nr. tagsüber   

 

 
 Getränkebewirtschaftung (nur für Oberstenfelder Vereine)  

           Telefon Hausmeister des Bürgerhauses Herr Lell 07062 / 5512 

Telefon Lokal „Bürgerstube“ – 07062 / 93 04 63 
                                                                                                

benötigte Räume: 
Festsaal  Kleines Vereinszimmer  
 
2/3 Festsaal  Bühne  
 
Sängersaal  Umkleideräume  
 

besondere Wünsche: 
Lautsprecheranlage    
 
Flügel  

 
Trennwände  
 
 
  
 
 
 
 

Mit der Benützung des Bürgerhauses werden die Bestimmungen der Benutzungs-, sowie der 
Gebührenordnung für das Bürgerhaus Oberstenfeld anerkannt. 
 
.......................................................... 
Unterschrift Antragsteller / Datum 
___________________________________________________________________________ 
- Nicht durch den Antragsteller auszufüllen - 
 
 
 

Antrag genehmigt:  ...........................................          Oberstenfeld, den................................. 

HM Lell 

Veranstalter 

Pächter des Restaurants 

Kasse 

Hauptamt 


